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ANLAGE 4: ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN DER STADTWERKE LÜNEN GMBH ZU DER VERORDNUNG 
ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DEN NETZANSCHLUSS UND DESSEN NUTZUNG FÜR DIE GAS-
VERSORGUNG IN NIEDERDRUCK (NIEDERDRUCKANSCHLUSSVERORDNUNG – NDAV) 
 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Lünen GmbH zur 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in
Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) 
1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 

1.1 Der Brennwert des Erdgases beträgt durchschnittlich Hs = 11,4 
kWh/m³ mit einer Schwankungsbreite zwischen 10,9 kWh/m³ und 
12,2 kWh/m³. Der Nennausgangsdruck des Gasdruckregelgerätes 
liegt zwischen 22 und 23 mbar. 

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine 
Erhöhung der Leistung am Netzanschluss sind vom Anschluss-
nehmer unter Verwendung des zur Verfügung gestellten Inbetrieb-
setzungsformulares zu beantragen. 

1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, und jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zuge-
teilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Ver-
sorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen 
des Anschlussnehmers (wie z.B. eine rechtlich zulässige bauliche 
Verbindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

2. Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei Erhöhung oder Änderung 
der Leistungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die Kosten 
für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 
NDAV und Baukostenzuschüsse gemäß § 11 NDAV zu zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV 

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kosten-
anteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem 
Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leist-
ungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich er-
stellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung ins-
gesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der je-
weiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 

3.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die 
Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen er-
forderlich sind. 

3.3 Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsge-
rechten Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteileranlagen im 
Rahmen der behördlichen Planungsvorgaben (z.B. Flächen-
nutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan). 

3.4 Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnitt-
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal be-
rechnet. 

3.5 Ein BKZ in Höhe von 50 % der auf die Anschlussnehmer entfall-
enden Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen gilt gemäß § 11 NDAV als angemessen. Somit 
bemisst sich der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Bau-
kostenzuschuss nach Maßgabe der an den betreffenden Netzan-
schluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhalt-
enden Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung. Die 
jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 4a)  ausgewiesen. 

3.6 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, 
wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich 
über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegenden Maß 
erhöht. Dies ist dann anzunehmen, wenn der weitere Baukosten-
zuschuss in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der 
Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten 
Grundsätzen. 

 4 Netzanschlusskosten gemäß § 9 NDAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für 
die Herstellung des Netzanschlusses. Der Netzanschluss besteht 
aus der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen 
Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Haupt-
absperreinrichtung und Haus-Druckregelgerät, sofern im Netzan-
schlussvertrag keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die 
Kosten für Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine 
Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder 
aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. 
Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt und nicht übergangslos 
mit einem neuen Anschlussnehmer ein neuer Netzanschluss-
vertrag abgeschlossen, trägt der Anschlussnehmer die Kosten für 
die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen 
Rückbau. 

4.3 Die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses werden auf 
der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare 
Netzanschlüsse entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt
(Anlage 4a) berechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungs-
bestandteile im Preisblatt ausgewiesen. Eigenleistungen des An-
schlussnehmers werden gemäß Preisblatt angemessen berück-
sichtigt. 

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse am angeschlossenen 
Objekt nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss 
über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer 
verpflichtet die Kosten der Verlegung zu tragen, wenn der Dritte 
berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen 
auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

5 Vorauszahlung/Sicherheitsleistung für BKZ und Netzan-
schlusskosten; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NDAV 

5.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des 
Netzanschlusses Vorauszahlungen. 

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse 
beantragt, erfolgt die Abrechnung in angemessenen Teilbeträgen. 

6 Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV 

6.1 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und 
ist beim Netzbetreiber unter Verwendung eines von diesem zur 
Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 

6.2 Für die Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber 
werden die hierfür entstehenden Kosten pauschal gemäß Preis-
blatt (Anlage 4a) in Rechnung gestellt. 

6.3 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Gasanlage aufgrund 
festgestellter Mängel an der Anlage nicht möglich, so zahlt der 
Anschlussnehmer hierfür sowie für jede weitere vergebliche Inbe-
triebsetzung ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 4a). 

6.4 Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsge-
mäßer Terminankündigung und Ersatzterminankündigung nicht 
angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch 
nicht durchgeführt werden können, kann der Netzbetreiber für zu-
sätzliche Anfahrten dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die 
dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt
(Anlage 4a) berechnen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer 
hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht ent-
standen oder  wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale aus-
weist. 

6.5 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage setzt die vollständige Bezahl-
ung des BKZ und der Netzanschlusskosten voraus. 
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7. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 

7.1 Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses 
und/oder der Anschlussnutzung sowie der Wiederherstellung des 
Anschlusses und/oder der Anschlussnutzung sind, sofern sie nicht 
vom Lieferanten ausgelöst wurden, vom Anschlussnehmer und
/oder vom Anschlussnutzer zu ersetzen. Die entstehenden Kosten 
werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer pauschal gemäß 
Preisblatt (Anlage 4a)  in Rechnung gestellt. Der Anschlussnehmer 
/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es 
die Pauschale ausweist. 

7.2 Die  Aufhebung der Unterbrechung wird vom Netzbetreiber von 
der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten 
abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Einstellung 
entfallen sind. 

7.3 Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsge-
mäßer Terminsankündigung und Ersatzterminankündigung nicht 
angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
durchgeführt werden können, kann der Netzbetreiber für zusätz-
liche Anfahrten dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die da-
durch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 
4a) berechnen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das 
Recht, nachzuweisen, dass  Kosten überhaupt nicht entstanden 
oder  wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

8. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess-
und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 
Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach 
tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

 
 

9. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 

9.1 Vor dem Anschluss von Verbrauchsgeräten ist Rücksprache mit 
dem Netzbetreiber zu nehmen und gegebenenfalls die Zu-
stimmung des Netzbetreibers zum Anschluss des Gerätes ein-
zuholen. 

9.2 Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

10. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 
NDAV 

10.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers 
werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung 
fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut 
zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
gemäß Preisblatt (Anlage 4a) berechnen. Der Anschlussnehmer
/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugs-
schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden 
ist, als es die Pauschale ausweist. 

10.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber 
kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung 
der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netz-
betreiber. 

11. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 1. August 
2012 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen vom 1. 
Januar 2011.  


